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 Veröffentlicht am 25.06.2024

Norm

ZPO §17

ZPO §20

ZPO §41

1. ZPO § 17 heute

2. ZPO § 17 gültig ab 01.01.1898

1. ZPO § 20 heute

2. ZPO § 20 gültig ab 01.01.1898

1. ZPO § 41 heute

2. ZPO § 41 gültig ab 01.03.1919 zuletzt geändert durch StGBl.Nr. 95/1919

Rechtssatz

Unterliegt die Nebenintervenientin in einem von ihr eingeleiteten Zwischenstreit über ihre prozessuale Stellung als

einfache oder streitgenössische Nebenintervenientin, wird sie den Parteien kostenersatzpflichtig.

Entscheidungstexte

RS0134865">4 Ob 3/24f

Entscheidungstext OGH Ordentliche Erledigung (Sachentscheidung) 25.06.2024 4 Ob 3/24f

Ihre kostenrechtliche Position entspricht damit im Wesentlichen jener einer (vermeintlichen) Nebenintervenientin,

die im Zwischenstreit über ihre Zulassung unterliegt (vgl RS0035436). (T1)

Schlagworte

Kostenersatz Streitgenossenschaft, Kostenersatz Nebenintervention
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